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An den 
Schleswig-Holsteinischen Landtag 
Innen- und Rechtsausschuss 
Postfach 7121 
24171 Kiel 
 
 
 
 
 
 
 

16.04.2009 
 
 
 
 
Entwurf eines Gesetzes zum 12. Rundfunkänderungstaa tsvertrag  (RÄStV) 
Gesetzentwurf der Landesregierung / Drs. 1624/06 
 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Kalinka, 
 
der Innen- und Rechtsausschuss hat uns die Gelegenheit zur Stellungnahme 
eingeräumt. Dafür möchten wir uns vorab ausdrücklich bedanken. 
 
Ein wesentliches Element des hier in Rede stehenden RÄStV ist die Einführung 
so bezeichneter Drei-Stufen-Test-Verfahren, wonach der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk zukünftig nicht nur neue Diensteangebote derartigen Tests zu 
unterziehen haben wird, sondern darüber hinaus diese auch für den gesamten 
Bestand der Online-Dienste vorgesehen sind. In dem Testverfahren werden u. 
a. gesellschaftlicher Bedarf der Dienste als auch mögliche (negative) 
Marktauswirkungen untersucht. 
 
Noch vor Inkrafttreten des 12. RÄStV haben der NDR (Mediathek) als auch der 
MDR (KI.KA-Angebot für Vorschüler) eine Art freiwillige Drei-Stufen-Tests 
durchgeführt. Diese Verfahren wurden ohne bestehende Rechtsgrundlagen 
durchgeführt, da der 12. RÄStV mangels Ratifizierung noch gar nicht 
rechtskräftig ist. Die anstehenden Entscheidungen der Landesgesetzgeber 
wurden somit schlicht ignoriert. 
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Die Verfahren machen aber noch offene Problemstellungen bei der 
Durchführung besonders deutlich und zeigen Nachbesserungsbedarf auf. Die 
Angebotsbeschreibungen von NDR und MDR weisen eine teils 
unterschiedliche Prüffolge und teils abweichende Prüfkriterien auf. Zudem 
lassen sie keine einheitliche Vorgehensweise zu Bestimmungen des 
publizistischen Wettbewerbs erkennen. Auch die Datenanfragen der 
beauftragten Gutachter lassen ein abgestimmtes Vorgehen nicht erkennen und 
können somit zu durchschaubaren Entscheidungen nicht führen. Das 
widerspricht gerade der staatsvertraglichen Intention, ein „durchgehend 
transparentes Verfahren“ zu gewährleisten.  
 
Für alle Rundfunkanstalten ist ein einheitliches Drei-Stufen-Test-Verfahren 
festzulegen. Nur ein solches kann die gewünschte Transparenz sicherstellen. 
Nur ein solches gibt Dritten die vom RÄStV vorgesehene Möglichkeit, in 
geeigneter Weise Stellung zu nehmen. 
 
Die vorgesehene sechswöchige Stellungnahmefrist ist zu kurz gewählt, um die 
Verfahren sachgerecht bewältigen zu können. Dies gilt umso mehr, als die 
Gremienvorsitzendenkonferenz der ARD beschlossen hat, den gesamten 
vorhandenen ARD-Online-Bestand zeitgleich, beginnend am 03.06.2009, in 
Angriff nehmen zu wollen, - dies auch noch während der Ferienzeit. Damit 
würde die gesetzlich eingeräumte Möglichkeit zur sachgerechten 
Stellungnahme für Wettbewerber praktisch verhindert. 
 
Wir wären daher für eine deutliche Verlängerung der bisher im RÄStV 
vorgesehen Stellungnahmefrist dankbar. Um Wiederholungen zu vermeiden 
fügen wir bezogen auf die NDR-Mediathek die Stellungnahme des 
Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) vom 19.01.2009 
gegenüber dem Rundfunkrat des NDR bei, deren Ausführungen auch für 
dieses Anhörverfahren Bestand haben und die wir uns voll inhaltlich zu eigen 
machen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
VERBAND DER ZEITUNGSVERLAGE 
NORDDEUTSCHLAND E.V. 
 
gez. Berndt Röder 
Geschäftsführer 
 




















